
Die Guten und die Besseren 
(mit  Replik)
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Die bisherigen Ausbildungs-, Weiterbildungs- 
und Fortbildungs-Diplome sollten ein Garant 
für Qualitätssicherung sein. Weshalb braucht 
es jetzt ein zusätzliches «Label»? Diese «Neue-
rung» scheint wenig durchdacht. Was wird 
dieses neue Label bewirken? Bei Kolleginnen 
und bei Patientinnen? Wie steht die Ärztin da, 
wenn sie zwei Jahre vor ihrer Pensionierung 
entscheidet, kein solches Label mehr zu er-
werben? Sie hat den Facharzttitel FMH vor 
langer Zeit erworben, sich sorgfältig um die 
Fortbildung gekümmert und jetzt genügt das 
nicht, denn ohne dieses Label wird sie zur 
Zweitklassärztin. Solche Titel- und Label-Pro-
liferationen wirken wie Tumorwachstum. Der 
Tumor wächst ungehindert und zerstört. Und 
wenn des Kaisers neue Kleider dann noch ge-
spickt mit Anglizismen daherkommen, gerät 
das Vertrauen in solche «Neuerungen» defini-
tiv unter Druck.
Und überall, vor allem in Klinik-Hochglanz-
prospekten, leuchtet glanzvoll garantiert ir-
gendwo das Wunderwort Ethik auf. Aber wer 
meint denn damit was genau?
Wäre es nicht sinnvoller, die FMH würde ein 
Jahr der «verantwortungsvollen ärztlichen 
Tätigkeit» (es geht ja auch gut verständlich auf 
Deutsch, wirkt halt nicht so kompetent) aus-
rufen und die Fachgesellschaften ermuntern, 
entsprechende Veranstaltungen zu planen? 
Sicher braucht es immer wieder das Gespräch 
(den Diskurs) über die gute ärztliche Tätig-
keit  – diese Auseinandersetzung sollte nie 
aufhören. Demgegenüber birgt aber das neue 
Label die Gefahr, sich nun auf dem neu erwor-
benen Label auszuruhen. Was genau bringt 
das neue Label «responsible practice FMH», 
was nicht schon in den Statuten der FMH, der 
kantonalen Ärztegesellschaften, der Fachge-
sellschaften, der kantonalen Verordnungen 
zur Praxisbewilligung und der guten schwei-
zerischen Gesetzgebung geregelt wäre? 

Dr. med. Peter Buess, Basel 

Replik zu  
«Die Guten und die Besseren»
Sehr geehrter Herr Buess
Besten Dank für Ihren Leserbrief und die kri-
tische Auseinandersetzung mit dem Label 
«responsible pratice FMH». Das Label «respon-
sible practice FMH» dient dazu, transparent 
offenzulegen, dass man die Standes regeln der 
FMH in der Praxis/Organisation aktiv fördert. 
Die Standesordnung der FMH basiert auf ei-
ner Wertehaltung und legt dementsprechen de 
Verhaltensnormen fest, die sowohl für Ärztin-
nen und Ärzte als auch insbesondere für 
unse re Patientinnen und Patienten, die Öf-
fentlichkeit, Verwaltung und Politik Verbind-
lichkeiten schaffen, welche Halt und Sicher-
heit geben. Diesen Mehrwert will die FMH 
nun verstärkt sichtbar machen, indem sie mit 
ihrem Label «responsible practice FMH» auch 
Organisationen der medizinischen Versor-
gung die Möglichkeit gibt, sich zur Standes-
ordnung der FMH zu be kennen, auch wenn 
sich diese Organisationen nicht in ärztlicher 
Eigentümerschaft befinden und/oder auch 
ärztliche Nicht-FMH-Mitglieder beschäftigt 
werden. Über die Vergabe des Labels werden 
somit die Ärztinnen und Ärzte, die nicht Mit-
glieder der FMH sind und in  diesen Organisa-
tionen arbeiten, sowie diese Organisationen 
selbst verpflichtet, sich an die Standesord-
nung zu halten.
Freundliche Grüsse

Dr. med. Christoph Bosshard,  
Vizepräsident der FMH,  

Departementsverantwortlicher DDQ

Zum Arztgeheimnis
Brief zu: Papini C, Graf N. Wie reagiere ich auf Auskunfts-
begehren der Aufsichtsbehörde? Schweiz Ärzteztg. 
2021;102(24):799–800 

In der SÄZ 24 (2021) kommen drei Juristinnen 
aufgrund von Bundesgerichtsentscheiden 
zum Schluss, dass Ärzte gegenüber Aufsichts-
behörden eine Auskunftspflicht haben. Ge-
rade auch im Hinblick auf die aktuelle, er-
schreckende Entdemokratisierung der 
Menschheit ist dieses Verdikt des Bundes-
gerichts beängstigend. Das Arztgeheimnis 
darf nie und nimmer relativiert werden. Al-
lerdings gilt das Teilen von ärztlichen Be-
funden mit anderen Ärzten nicht als Verlet-
zung des Arztgeheimnisses. So bleibt den 
Aufsichtsbehörden unbenommen, Vertrau-
ensärzte zu beauftragen, ob irgendeine ärzt-
liche Massnahme oder Beurteilung wissen-
schaftlich vertretbar ist. Die Vertrauensärzte 
sind dann allerdings ebenfalls verpflichtet, 
das Arztgeheimnis zu respektieren. Die FMH 
sollte dafür kämpfen, dass Aufsichtsbehörden 
nicht berechtigt sind, Auskunft über medizi-
nische Befunde zu verlangen, es sei denn, der 
Patient gäbe ausdrücklich und schriftlich 
seine Einwilligung dazu. Der Einwand, es gebe 
dann ja auch noch das Amtsgeheimnis, ist 
nicht stichhaltig; vom Amtsgeheimnis zum 
sogenannt «investigativen Journalismus» ist 
bekanntlich ein Katzensprung.

Dr. med. Werner Niederer, Dotzigen
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